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Sanierungsgesamtplanung 

Abstimmungsbedarf und Zuständigkeiten (wer macht was, mit wem?) 
 

Der folgende Ablauf ist zur Aufstellung des landeskirchlichen Sanierungsgesamtplans (SGP) 

vorgesehen. Bitte wenden Sie sich bei Klärungsbedarf und Fragen an die jeweiligen Stellen: 

 

Abstimmungsbedarf Wer ist zuständig bzw. beteiligt? 

 
01. 
Bezirksliste wird erstellt > 

Gebäude eines Kirchenbezirks 
werden Konvois zugeordnet. 
 

 
 
 
 
 
 

Kirchenbau/SGP + 
Bezirksarchitekt*in 

 

 
 
 
 
 
 

Bauabteilung 

 

 

02. 
Bezirkslisten werden im 

Sanierungsgesamtplan 

zusammengestellt > Abgleich 
mit den zur Verfügung 
stehenden Ressourcen. 
 

 
 
 
 
 
 

Kirchenbau/SGP + 
Gemeindefinanzen 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

03. 
Empfehlung zu Konvoi-

Einteilung > Bezirksliste wird 
dem Kirchenbezirk 
vorgestellt. 

 
 
 
 
 
 

Kirchenbau/SGP + 
Bezirksarchitekt*in + 
Gemeindefinanzen 

 

 
 
 
 
 
 

Bauabteilung 

 
 
 
 
 
 

Dekanat 
Bezirkskirchenrat 

 
04. 
Empfehlung zur Konvoi-

Einteilung wird geprüft, 
kommuniziert und abgestimmt 
> Bezirksliste wird ggf. 
angepasst. 
 

   
 
 
 
 
 

Dekanat 
Kooperationsräume 

Gemeinden 

 

 
05. 
Anpassung der Konvoi-

Einteilung wird an den EOK 
gemeldet > Abgleich mit 
Ressourcenplanung. 
 

 
 
 
 
 
 

Kirchenbau/SGP + 
Gemeindefinanzen 

 

  
 
 
 
 
 

Dekanat 

 

06. 
Konvois werden ggf. angepasst 

> aktualisierte Bezirksliste 
wird bestätigt. 
 

 
 
 
 
 
 

Kirchenbau/SGP 
 
 

  
 
 
 
 

 

EOK VSA 

EOK 

EOK VSA KBZ 

KBZ 

EOK KBZ 

EOK 
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07. 
Beschluss zum 

bevorstehenden Konvoi wird 
gefasst > Beschluss wird an 
EOK gemeldet. 

 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

Dekanat 
Bezirkskirchenrat 

 

 
08. 
Planung von 

Sanierungsmaßnahmen > 
Genehmigung durch EOK. 

 
 
 
 
 
 

Bezirksarchitekt*in 

 

 
 
 
 
 
 

Bauabteilung 
 

 
 
 
 
 
 

Gemeinde 

 
09. 
Änderungsbedarfe werden 

festgestellt > Änderungen 
müssen abgestimmt werden. 
 

 
 
 
 
 
 

Kirchenbau/SGP 
Gemeindefinanzen 

 

  
 
 
 
 
 

Dekanat 

 

10. 
Konvois werden ggf. geändert 

> aktualisierte Bezirksliste 
wird bestätigt. 
 

 
 
 
 
 
 

Kirchenbau/SGP + 

 

  
 
 
 
 
 

 

 

11. 
Änderungen werden 
beschlossen > 

Änderungsbeschluss wird 

an EOK gemeldet. 

 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

Dekanat 
Bezirkskirchenrat 

 

 
12. 
Umsetzung von 

Sanierungsmaßnahmen 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Bauabteilung 
 

 
 
 
 
 
 

Gemeinde 

 
EOK = Evangelischer Oberkirchenrat 
VSA = Verwaltungs- und Serviceamt / Dienstleistungszentrum 
KBZ = Kirchenbezirk 
 

 

KBZ 

EOK KBZ 

EOK 

KBZ 

VSA KBZ EOK 

VSA KBZ 


